
Stadt Schönberg

Niederschrift
Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schönberg

Sitzungstermin: Dienstag, 26.10.2021
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 21:00 Uhr
Ort, Raum: Foyer der Palmberg-Halle, R.-Hartmann-Str. 2a, 23923 

Schönberg
Anwesend
Vorsitzende/r
Stephan Korn

Mitglieder
Thorsten Schlaberg
Felix Oeser ab um 19:05 Uhr
Annemarie Schoodt
Marian Stickel
Christian Zwiebelmann

Protokollführung
Klaus-Peter Horstmann

Abwesend
Mitglieder
Michael Heinze unentschuldigt

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einladung und der Beschlussfähigkeit

2 Genehmigung der Tagesordnung

3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
28.09.2021 - öffentlicher Teil



4 Veröffentlichung von Beschlüssen aus dem 
nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung des 
Hauptausschusses

5 Bericht des Bürgermeisters mit Aussprache

6 Einwohnerfragestunde

7 Öffentliche Vorlagen

7.1 Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der 
Richtlinie zur Gewährung finanzieller Fördermittel für 
Vereine in Schönberg

1/363/2021

7.2 Anschaffung von 2 Aufsitzmähern 4/763/2021

8 Informationen und Anfragen

Protokoll
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Bürgermeister Korn begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung und stellt 
die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit sowie die Beschlussfähigkeit 
fest. Es sind fünf Mitglieder anwesend.

2 Genehmigung der Tagesordnung
Herr Bürgermeister Korn bittet um Streichung des Tagesordnungspunktes 7.1. 
Vorlage 1/370/2021. Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits in der 
Stadtvertretung in der letzten Woche beraten und ist damit abgeschlossen. 
Ferner sind die Genehmigungen zur den Niederschriften auf das Datum 
28.09.2021 zu berichtigen.
Beschluss:
Der Hauptausschuss bestätigt die vorstehende geänderte Tagesordnung.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
5 0 0

Herr Oeser nimmt an der Sitzung teil.

3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung 
vom 28.09.2021 - öffentlicher Teil

Beschluss:
Der Hauptausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung vom 
28.09.2021 öffentlicher Teil.



Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltungen
4 0 2

4 Veröffentlichung von Beschlüssen aus dem 
nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung des 
Hauptausschusses

Der Hauptausschuss hat im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am 28.09.2021 
folgende Beschlüsse gefasst:
Der Hauptausschuss beschließt den Verkauf des Flurstückes 037/003, Flur 2, 
Gemarkung Schönberg (Bahnhofstraße) abzulehnen.
Die Stadt Schönberg stimmt der Schenkung des Trafohauses auf der Gemarkung 
Groß Bünsdorf, Flur 1, Flurstück 049/005 zu. Die Stadt erhält eine einmalige 
finanzielle Zuwendung.
Die Stadt Schönberg beschließt den Eigenanteil bezüglich einer 
Aufwandsentschädigung für
das vFV „Maurine" zu übernehmen. Die Kosten werden über den 
Nachtragshaushalt der Stadt Schönberg eingestellt. Die Stadt Schönberg 
beschließt die Vorfinanzierung des Vermarkungsmaterials für die 
Teilnehmergemeinschaft des vFV „Maurine". Der Eigenanteil der Stadt Schönberg 
wird übernommen. Die Kosten werden in den Nachtragshaushalt der Stadt 
eingestellt.
Der Kaufantrag zum Flurstück 497/024 der Flur 1, Gemarkung Schönberg wird 
zurückgestellt.
Der Hauptausschuss beschließt die Aufhebung eines Sperrvermerks und eine 
Auszahlung als außerplanmäßige Ausgabe.
Der Hauptausschuss stimmt der Eintragung einer Baulast zu Lasten der 
Gemarkung Schönberg, Flur 1, Flurstück 347/004 (Rottensdorfer Straße) zu. Für 
die Belastung des Grundstückes ist eine einmalige Entschädigung an die Stadt 
Schönberg zu zahlen. Die Kosten für die Eintragung trägt der Begünstigte.
Der Hauptausschuss beschließt die Verweisung eines Pachtantrages für das 
Flurstück 321/001 der Flur 1, Gemarkung Bauhof Schönberg (Dassower Straße) 
an den Finanzausschuss.
Der Hauptausschuss empfiehlt, das Angebot zum Bau eines Wasserspiels auf 
dem Oberteich anzunehmen. Die Stadt behält sich das Mitspracherecht zur 
Position des Wasserspiels vor. 
Für die Dauer der Nutzung des Wasserspiels werden von der Stadt keine Kosten 
übernommen.
Zur gemeindlichen Stellungnahme gemäß § 36 BauGB — Nutzungsänderung in 
Kindertagesstätte — Neubau eines Bauwagens (Heinrich-Behrens-Weg) 
beschließt der Hauptausschuss, zur Sitzung der Stadtvertretung eine rechtliche 
Prüfung vorzulegen mit dem Inhalt, ob die gewünschte zeitliche Befristung der 
Stellungnahme Bestand haben wird.
Der Hauptausschuss befürwortet grundsätzlich eine Namensgebung für die 
Regionale Schule mit Grundschule. Der Sozialausschuss wird mit der Beratung 
beauftragt.
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, einer Untervermietung für 
den Betrieb einer Kindertageseinrichtung (Heinrich-Behrens-Weg) zuzustimmen. 
Die Genehmigung wird bis zum 31.12.2023 befristet. Die Kosten für den Betrieb 
der Anlage trägt der Pächter. Der Verein kehrt den Untermietzins an die Stadt 
aus.
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Grundsatzbeschluss zur 
Ausschreibung der Rahmenverträge für die Bauhofs-, Grün- und 



Reinigungsleistungen in der Stadt Schönberg und den Ortsteilen. Die 
Durchführung des Vergabeverfahrens einschl. der Zuschlagsentscheidung wird 
an das Amt delegiert. Die Zuschlagserteilung erfolgt entsprechend der 
Hauptsatzung durch den Bürgermeister und seinen Stellvertreter.
Der Hauptausschuss empfiehlt den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages 
zur Schaffung von Baurecht für das Flurstück 207/1 der Flur 1, Gemarkung 
Schönberg.

5 Bericht des Bürgermeisters mit Aussprache
Ein Bericht liegt nicht vor.

6 Einwohnerfragestunde
Es sind keine Einwohner anwesend.

7 Öffentliche Vorlagen

7.1 Beratung und Beschlussfassung zur Änderung der 
Richtlinie zur Gewährung finanzieller Fördermittel 
für Vereine in Schönberg

1/363/2021

Herr Bürgermeister Korn erläutert die Beschlussvorlage. Insbesondere geht Herr 
Korn auf die Beweggründe einer Überarbeitung ein. Frau Schoodt wird gebeten 
weitere Erläuterungen zu geben.
Herr Stickel fragt nach, ob durch das Datum 31.12. mögliche Weihnachtsfeiern 
aus der Förderung rausfallen.
Hierzu teilt Herr Bürgermeister Korn und Frau Schoodt mit, dass keine 
Schwierigkeiten zu erwarten sind.
Herr Oeser bittet um Erläuterung des Begriffs „insbesondere“ bei Nr. 4 der 
Richtlinie. Ferner bittet er um Erläuterung des Begriffes „angemessene Frist“ in 
Nr. 3 der Richtlinie.
Herr Bürgermeister Korn gibt die gewünschten Erläuterungen. Die Mitglieder 
diskutieren über die Frist über die Beantragung von Förderungen unter Nr. 3 Abs. 
1 sowie über die Frist zur Auszahlung der bewilligten Förderungen unter Nr. 7. Zu 
Nr. 3 Abs. 1 wird vorgeschlagen die Frist für die Beantragung auf den 31.01. 
festzulegen. Die Frist für die Auszahlung der bewilligten Zuwendungen soll der 
31.03. sein. Die Mitglieder schauen sich noch die Vordrucke für den 
Verwendungsnachweis und für die Beantragung von Fördermitteln an. Die 
Anschrift die im Verwendungsnachweis aufgeführt wird soll auch die Anschrift für 
den Antrag werden.
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt:
Die Stadt Schönberg beschließt den vorgelegten – um Termine ergänzten - 
Entwurf der Richtlinie der Stadt Schönberg zur Förderung sozialer und kultureller 
Projekte. Mit Beschluss des vorgelegten Entwurfs wird die Richtlinie zur 
Gewährung finanzieller Fördermittel für Vereine in Schönberg aufgehoben.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
6 0 0



7.2 Anschaffung von 2 Aufsitzmähern 4/763/2021
Herr Bürgermeister Korn erläutert die Beschlussvorlage. Weitere Erläuterungen 
geben Herr Zwiebelmann sowie Herr Oeser. Es entsteht eine rege Diskussion 
über die Anzahl der zu beschaffenden Geräte sowie über den Verbleib der 
vorhandenen Altgeräte. Ferner wird hinterfragt wie die Finanzierungsmittel 
konkret aussehen.
Hierzu nehmen Herr Oeser und Herr Korn Einblick in die Haushaltsplanungen 
2021/2022. Nach einer kurzen weiteren Diskussion sind sich die Mitglieder des 
Hauptausschusses einig insgesamt 2 Geräte beschaffen zu wollen.
Beschluss:
Der Hauptausschuss der Stadt Schönberg fasst den Grundsatzbeschluss zur 
Anschaffung zweier Aufsitzmäher zur Absicherung der Pflege der Außenanlagen 
und des Winterdienstes der betreffenden Liegenschaften. Das Amt wird 
beauftragt die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der 
Vergabeentscheidung durchzuführen. Entsprechend der Hauptsatzung hat die 
Zuschlagserteilung durch die Stadt zu erfolgen.
Die Finanzierung ist durch Entnahme nichtverbrauchter Haushaltsmittel, 
entsprechend der Anlage I, gesichert. Die Anlage I ist Bestandteil des 
Beschlusses.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en
4 1 0

Herr Zwiebelmann ist zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Raum.

8 Informationen und Anfragen
Es werden keine Informationen mitgeteilt.

Vorsitz: Protokollführung:

Stephan Korn Klaus-Peter Horstmann
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